
  Haus Hog’n Dor Norderstedt 
Einrichtungsentgelte 

___      _____________________________________________________________ 
 

Informationen über Kosten und Zuschüsse 
 

Einzelzimmerpreise für vollstationäre Pflege: 

Pflegegrade 
 

Entgelt in € 
1 2 3 4 5 

Pflegebedingter 
Aufwand 

39,73 53,20 69,37 86,23 93,79 

Unterkunft 
 

15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Verpflegung 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 

Investitionskosten 21,12 21,12 21,12 21,12 21,12 

Ausbildungsumlage 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Entgelt täglich 90,85 104,32 120,49 137,35 144,91 

Entgelt monatlich (x 
30,42 Tage) 

2763,66 3173,41 3665,31 4178,19 4408,16 

Pflegekassenanteil 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00 

Eigenanteil 2638,66 2403,41 2403,31 2403,19 2403,16 

 
Doppelzimmerpreise für vollstationäre und Pflege: 

Pflegegrade 
 

Entgelt in € 
1 2 3 4 5 

Pflegebedingter 
Aufwand 

39,73 53,20 60,37 86,23 93,79 

Unterkunft 
 

15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

Verpflegung 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 

Investitionskosten 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 

Ausbildungsumlage 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Entgelt täglich 86,76 100,23 116,40 133,26 140,82 

Entgelt monatlich (x 
30,42 Tage) 

2639,24 3049,00 3540,89 4053,77 4283,74 

Pflegekassenanteil 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00 

Eigenanteil 2514,24 2279,00 2278,89 2278,77 2278,74 

 

Gemäß § 88 SGB XI werden in den Pflegeeinrichtungsverträgen Zusatzleistungen vereinbart. Der 
Zuschlag für das alleinige Bewohnen eines Doppelzimmer beträgt 32,44 € / Tag auf den 

Doppelzimmerpreis. Der Zuschlag für das alleinige Bewohnen eines Appartements beträgt 12,78 € / Tag 
auf den Doppelzimmerpreis. 

Leistungen von externen Dienstleistern wie z.B. Fußpflege, Friseur, Therapeuten o.ä. werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Wenn ein Telefon benötigt wird, werden diese Gebühren ebenfalls zusätzlich 

abgerechnet. 
Die zusätzliche Betreuung wird nach entsprechender Genehmigung durch die Krankenkasse mit 6,62 € / 

Tag berechnet und direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Besonderheiten liegen bei privat Versicherten 
und Beihilfeberechtigten vor. Informationen erhalten Sie dazu in der Verwaltung. 

Sollten die eigenen Einkünfte bzw. das Vermögen zur Deckung der Kosten nicht ausreichen, beantragen 
Sie bitte vor dem Einzug in unsere Einrichtung die Kostenübernahme bei dem für Ihren Wohnort 

zuständigen Sozialamt. Gern helfen wir Ihnen durch eine individuelle Beratung und unterstützen Sie bei 
der Antragstellung zur Deckung des Entgeltes und anderen Angelegenheiten.  

Haus Hog’n Dor 
Alter Kirchenweg 2 
22844 Norderstedt 

Gültig ab 11/2023       Tel. (0 40) 52 14 20, Fax (0 40) 52 14 21 84, Email: nrd@haushogndor.de 

mailto:nrd@haushogndor.de

